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 § 1 Gegenstand der Versicherung 
 

Versicherungsschutz besteht für Vermögensschäden, die dem Versicherungsnehmer durch 

- den Ausfall; 
- den Abbruch; 
- die Änderung in der Durchführung 

 
der im Versicherungsvertrag bezeichneten Veranstaltung infolge der versicherten Gefahren und Schäden 
unmittelbar entstehen 
 
 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 
 

(1) Versicherte Gefahren und Schäden 
Versichert sind alle Ereignisse, die nachweislich außerhalb des Einflussbereiches des Versicherungsnehmers 
oder der von ihm mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragten Personen/Unternehmen liegen. 

(2) Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Vermögensschäden, die unmittelbar oder mittelbar 
entstehen durch  
a) grob fahrlässige oder vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers 

oder der von ihm mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragten Personen/Unternehmen; 

b) finanzielle Schwierigkeiten des Versicherungsnehmers, der von ihm mit der Durchführung der 
Veranstaltung beauftragten Personen/Unternehmen, Sponsoren oder sonstiger die Finanzierung der 
Veranstaltung mittragenden Parteien; 

c) Schwankungen von Kursen, Steuern oder Zinssätzen oder Instabilität von Währungen; 

d) finanzielle Verluste aus der Durchführung der im Versi cherungsvertrag bezeichneten Veranstaltung, 
insbesondere durch Ausbleiben oder Zurückgehen des Publikumsinteresses oder der finanziellen 
Unterstützung durch Sponsoren oder sonstige finanzierende Stellen; 

e) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolu tion, Rebellion, Aufstand, Aufruhr und innere 
Unruhen; 

f) Terrorakte; 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, 
religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu 
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nehmen. 

g) Attentate; 

h) Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub stanzen; 

i) Verstoß gegen behördliche oder gesetzliche Vorschriften 

j) Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand; 

k) Nationaltrauer; 

l) Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen; 

m) Nichtauftritt von Personen an der im Versicherungsvertrag bezeichneten Veranstaltung; 

n) mangelndes Publikumsinteresse; 

o) Witterungseinflüsse bei Veranstaltungen unter freiem Himmel; 
 

p)  tatsächlich vorhandene oder vermutete übertragbare Krankheiten und/oder Krankheitserreger oder durch 
Maßnahmen zu deren Verhütung oder Eindämmung; 
Eine übertragbare Krankheit ist eine durch Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die 
unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden, verursachte Krankheit. 
Ein Krankheitserreger ist ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein 
sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare 
Krankheit verursachen kann. 

 
q)  Epidemien, Pandemien. 

Eine Epidemie im Sinne dieses Ausschlusses liegt vor, sobald der Deutsche Bundestag eine 
epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt (z. B. gemäß § 5 IfSG). 
Eine Pandemie im Sinne dieses Ausschlusses liegt vor, sobald die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite (z. B. Public Health Emergency of 
International Concern – PHEIC – gemäß Art. 12 International Health Regulations - IHR 2005) feststellt. 
Tritt eine andere, von der Bundesrepublik Deutschland anerkannte, internationale Organisation an die 
Stelle der WHO, muss die Feststellung von dieser vorgenommen werden. 

 
Ausgeschlossen sind ferner Schäden, die unmittelbar oder mittelbar dadurch entstehen, dass die unter a) bis 
q) genannten Gefahren und Schäden drohen oder angedroht wurden 
 
 

§ 3 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung 
 

(1) Versicherungswert 
Der Versicherungswert ist der aufgrund sorgfältiger Berechnungen veranschlagte Betrag der Kosten der 
Veranstaltung. 

(2) Versicherungssumme 

a) Die im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. 
Der Versicherungsnehmer erstellt eine Kostenaufstellung der versicherten Veranstaltung - möglichst je 
Veranstaltungstag - unter Berücksichtigung der versicherten bzw. nicht versicherten Kostenpositionen, 
die dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegt wird. 

b) Stellt der Versicherungsnehmer während der Dauer des Versicherungsverhältnisses fest, dass die 
Versicherungssumme nicht ausreicht, kann er die entsprechende Heraufsetzung der 
Versicherungssumme unter Abänderung der gemäß Nr. 2 a) erstellten Kostenaufstellung beantragen, 
sofern der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist. 

(3) Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
 
 

§ 4 Umfang der Entschädigung 
 

(1) Umfang der Entschädigung 

a) Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer die durch den Eintritt eines 
entschädigungspflichtigen Versicherungsfalles für die Vorbereitung und Durchführung der versicherten 
Veranstaltung nachweislich aufgewendeten oder aufgrund von Verträgen noch aufzuwendenden 



   
 

 
3 

 
FTV—0501Z0(06) 

Gesamtkosten abzüglich erzielter Einnahmen oder Erlöse oder etwaiger Einsparungen, die dem 
Versicherungsnehmer verblieben sind oder bei Ausschöpfung seiner recht lichen Möglichkeiten 
verblieben wären (Vermögensschaden). 
Im Sinne von Abs. 1 ersetzt der Versicherer auch die nachweislich aufgewendeten Mehrkosten, die dem 
Versicherungsnehmer durch die Änderung in der Durchführung der versicherten Veranstaltung 
entstehen. 

b) Der Versicherer ersetzt Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens (insbesondere 
die Kosten der Verschiebung oder Verlegung der versicherten Veranstaltung) für geboten halten durfte 
sowie Kosten der Schadenfeststellung durch Dritte, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde 
(insbesondere im Rahmen des Sachverständigenverfahrens). 

c) Sind bestimmte Kostenpositionen gemäß § 3 Nr. 2 a) nicht versichert, werden im Versicherungsfall 
Kosten, die sich auf diese Positionen beziehen, nicht ersetzt, auch nicht als 
Schadenminderungskosten. 

d) Die für diesen Versicherungsvertrag bezahlten oder zu zahlenden Versicherungsbeiträge (einschließlich 
Versicherungsteuer) werden im Versicherungsfall nicht ersetzt. 

e) Der Versicherer haftet nach Eintritt eines Versicherungsfalles für den durch einen späteren 
Versicherungsfall verursachten Schaden nur bis zur Höhe des Restbetrages der Versicherungssumme. 

(2) Grenze der Entschädigung 
Grenze der Entschädigung ist die vereinbarte Versicherungssumme. 

(3) Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 
Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 und Nr. 2 ermittelten Betrages ersetzt, 
der sich 
zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert. 

(4) Selbstbeteiligung 
Der nach Nr. 1 bis Nr. 3 ermittelte Betrag wird um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. 
 

§ 5 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 

(1) Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als 
Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

(2) Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht 
besteht:´ 

a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens 
geleistet wird - ab Fälligkeit zu verzinsen; 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent p.a.; 

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

(3) Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann. 

(4) Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder die von ihm 
mit der Durchführung der Veranstaltung betrauten Organisatoren aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft. 

(5) Abtretung des Entschädigungsanspruches 
Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. 
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Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund verlangt. 
 

§ 6 Sachverständigenverfahren 
 

(1) Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass der Schaden in 
einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 

(2) Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall 
ausgedehnt werden. 

(3) Verfahren vor Feststellung 
 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren 
Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so 
kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen 
lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge 
hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Personen benennen, die Mitbewerber des 
Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, 
die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

(4) Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen für die versicherte Veranstaltung enthalten: 

a) Alle aufgewendeten oder aufgrund von Verträgen noch aufzuwendenden Gesamtkosten sowie die 
Aufteilung nach Kostenpositionen. 

b) Alle erzielten Einnahmen oder Erlöse oder etwaigen Einsparungen, die dem Versicherungsnehmer 
verblieben sind oder bei Ausschöpfung seiner rechtlichen Möglichkeiten verblieben wären. 

c) Alle durch die Änderung in der Durchführung der Veranstaltung aufgewendeten Mehrkosten. 

(5) Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 

(6) Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten 
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

(7) Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  
nicht berührt. 

 
§ 7 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
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Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe der 
§§ 19-21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen. Der 
Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG 
sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers 
zu berücksichtigen. 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt. 
 
 

§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Ende des Versicherungsschutzes, Ende des Vertrages 
 

(1) Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

(2) Ende des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz endet mit dem Ende der versicherten Veranstaltung (bei mehreren versicherten 
Veranstaltungen mit dem Ende der letzten versicherten Veranstaltung). 
Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

(3) Ende des Vertrages 
Der Vertrag endet mit dem Ende des Versicherungsschutzes. 
 

§ 9 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
 

(1) Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages 
Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich 
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder von getroffenen 
Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheines zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag. 

(2) Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist 
der Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auch 
leistungsfrei. 

 
§ 10 Folgebeitrag 

 
(1) Fälligkeit 

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 

Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

(2) Folgen der Nichtzahlung 
Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG. 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,  
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen 
 
 

§ 11 Lastschriftverfahren 
 

(1) Pflichten des Versicherungsnehmers 
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Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

(2) Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem 
Einziehungs- versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die 
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, 
den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
 

§ 12     Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn 
rückwirkend aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem 
Versicherer der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG. 
 

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
(1) Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 

 
a) Der Versicherungsnehmer hat alle Vorkehrungen und Maßnahmen rechtzeitig zu treffen, die zur 

Durchführung der versicherten Veranstaltung erforderlich sind. 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach kaufmännischen Grundsätzen Bücher zu führen, aus 
denen die jeweils aufgewendeten Kosten für versicherte Veranstaltungen festgestellt werden können. 

c) Der Versicherungsnehmer hat bei der Auswahl des Organisators mit höchstmöglicher Sorgfalt zu 
verfahren. 

d) Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass sämtliche Verträge, die die versicherte 
Veranstaltung betreffen, in Textform geschlossen werden. 

e) Der Versicherungsnehmer erklärt verbindlich, dass er vor und bei Beginn dieses Vertrages keine 
Kenntnis von oder Informationen über Faktoren und Umstände hat, die möglicherweise Anlass zu 
einem Schadenfall im Rahmen dieses Vertrages geben könnten. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gemäß a) bis e), so ist der Versicherer nach 
Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang 
wirksam. 
 

(2) Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles 
 

a) Der Versicherungsnehmer hat von jedem Ereignis, das einen Vermögensschaden zur Folge haben 
könnte, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten. 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet - möglichst im Einvernehmen mit dem Versicherer - alle nach 
den Umständen möglichen und vertretbaren Maßnahmen zu treffen, um einen Vermögensschaden 
zu vermeiden oder zu mindern. 

c) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer alle gewünschten Auskünfte, sofern sie 
zur Feststellung des Schadens zweckdienlich erscheinen, zu erteilen sowie auf Verlangen Einsicht 
in die Bücher und Unterlagen zu gewähren. 

d) Die Bestätigung des Eintritts einer versicherten Wettergefahr muss durch offizielle Daten der 
Wetterstation, die dem Veranstaltungsort am nächsten liegt, erfolgen. 

e) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Rückgriffs- rechte gegen verantwortliche Dritte 
sicherzustellen, solche Rechte nicht aufzugeben und den Versicherer bei der Durchsetzung dieser 
Rückgriffe zu unterstützen. 

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß a) bis e) ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

(3) Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, so ist der Versicherer nach 
Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 
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Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
 

§ 14 Gefahrerhöhung 
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird und innerhalb seines 
Einflussbereiches oder des Einflussbereiches der von ihm mit der Durchführung der Veranstaltung 
beauftragten Personen/Unternehmen liegen, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Im    Übrigen gelten 
in diesen Fällen die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine 
Vertragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein. 
 

§ 15 Überversicherung 
 
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl 

der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und des Beitrages verlangen. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 

§ 16 Mehrere Versicherer 
 

(1) Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem 
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 

(2) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), ist der Versicherer nach Maßgabe des § 
28 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang 
wirksam. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von 
der anderen Versicherung erlangt hat. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

(3) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu 
zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 
ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 

einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Um ständen Kenntnis erlangt. 

(4) Beseitigung der Mehrfachversicherung 
Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG 
durch Aufhebung oder Herabsetzung der Versicherungssumme des später geschlossenen Vertrages 
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beseitigt werden. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 
 

§ 17  Versicherung für fremde Rechnung 
  
(1)  Rechte aus dem Vertrag 
 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten 
(Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer 
und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 
 

(2)  Zahlung der Entschädigung 
 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, 
dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung 
nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 
 

(3)  Kenntnis und Verhalten 
 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, 
muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur 
dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im übrigen gilt § 
47 VVG. 
 

§ 18  Übergang von Ersatzansprüchen; Regress 
 
(1)  Übergang von Ersatzansprüchen 

 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 

(2)  Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 
86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 
 

(3)  Regress 
 
Der Versicherer kann Regress nehmen, wenn ein Schaden durch nachweislich unwahre Angaben einer 
versicherten Person oder durch vorsätzlichen Verstoß gegen eine der von ihr dem Versicherungsnehmer 
gegenüber übernommenen vertraglichen Verpflichtungen entstanden ist. 

 
§ 19  Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 
(1) Kündigungsrecht 
 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats 
seit dem Abschluß der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. 
 

(2) Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf der Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen. 

 
(3)  Kündigung durch Versicherer 

 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
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§ 20  Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil 
gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 
 

§ 21  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
 

(1) Form 
 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt 
ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 

(2)  Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines Namens dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung. 
 

§ 22  Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 
(1)  Erklärungen des Versicherungsnehmers 

 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend 
 
a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 
b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 
c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

 
(2)  Erklärungen des Versicherers 

 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder 
deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
 

(3)  Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im 
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags 
an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer 
nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in 
Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
§ 23  Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei 
der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 
 

§ 24  Zuständiges Gericht 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 
ZPO sowie § 215 VVG. 
 

§ 25  Anzuwendendes Recht 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Anhang 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) und der Zivilprozessordnung (ZPO) 
 

§ 13  VVG Änderung von Anschrift und Name 
 

(1)  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugebende Willenserklärung die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers entsprechend anzuwenden. 

(2)  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebetrieb genommen, ist bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 
 

§ 19  VVG Anzeigepflicht 
 

(1)  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, 
die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind 
und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer 
nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des 
Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

(2)  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten. 

(3)  Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

(4)  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein 
Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen 
werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu 
vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

(5)  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die 
Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

(6)  Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses 
Recht hinzuweisen. 
 

§ 20  VVG Vertreter des Versicherungsnehmers 
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei der Anwendung des  
§ 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der 
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 

§ 21  VVG Ausübung der Rechte des Versicherers 
 

(1)  Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei 
der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist. 

(2)  Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3)  Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn 
Jahre. 
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§ 22  VVG Arglistige Täuschung 
 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 

§ 23  VVG Gefahrerhöhung 
 

(1)  Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne Einwilligung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

(2)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen. 

(3)  Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von 
seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. 
 

§ 24  VVG Kündigung wegen Gefahrerhöhung 
 

(1)  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

(2)  In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

(3)  Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt 
ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 

§ 25  VVG Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung 
 

(1)  Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die Absicherung der 
höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. 

(2)  Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 
 

§ 26  VVG Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
 

(1)  Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(2)  In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem 
Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 
und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2. 

(3)  Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 1.soweit die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht 
war, oder 2.wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war. 
 

§ 27  VVG Unerhebliche Gefahrerhöhung 
 
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn 
nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 
 

§ 28  VVG Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 
 
(1)  Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des 

Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es 
sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 

(2)  Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden 
vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die 
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Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(3)  Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

(4)  Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 

(5)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum 
Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam. 
 

§ 37  VVG Zahlungsverzug bei Erstprämie 
 

(1)  Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 

(2)  Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 

§ 38  VVG Zahlungsverzug bei Folgeprämie 
 

(1)  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die 
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit 
dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben. 

(2)  Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung 
der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3)  Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der 
Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer 
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 
 

§ 39  VVG Vorzeitige Vertragsbeendigung 
 

(1)  Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem 
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 
19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem 
Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung 
zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2)  Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit 
aufgewendeten Kosten zurückfordern. 
 

§ 47  VVG Kenntnis und Verhalten des Versicherten 
 

(1)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. 

(2)  Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten 
geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er 
den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten schließt. 
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§ 74  VVG Überversicherung 
 

(1)  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich, 
kann jede Vertragspartei verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der Überversicherung 
unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

(2)  Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Überversicherung einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 

§ 79  VVG Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 

(1)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne 
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später 
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist. 

(2)  Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss 
der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien 
verlangen. 
 

§ 80  VVG Fehlendes versichertes Interesse 
 

(1)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein 
künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, 
die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

(3)  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 

§ 82  VVG Abwendung und Minderung des Schadens 
 

(1)  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen. 

(2)  Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie 
Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln. 

(3)  Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(4)  Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 
 

§ 86  VVG Übergang von Ersatzansprüchen 
 

(1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

(2)  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer. 

(3)  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
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gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich 
verursacht. 
 

§ 95  VVG Veräußerung der versicherten Sache 
 
(1)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die 

während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und 
Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein. 

(2)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers 
laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

(3)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis 
erlangt 
hat. 
 

§ 96  VVG Kündigung nach Veräußerung 
 

(1)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten Sache das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines 
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

(2)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder für den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats 
ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

(3)  Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur 
Zahlung 
der Prämie verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht nicht. 
 

§ 97  VVG Anzeige der Veräußerung 
 

(1)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die 
Anzeige 
unterblieben, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer 
den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

(2)  Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu 
dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 
 

§ 98  VVG Schutz des Erwerbers 
 

Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrags, durch die von den §§ 95 bis 97 
zum 
Nachteil des Erwerbers abgewichen wird, nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung des Erwerbers nach § 
96 
Abs. 2 und die Anzeige der Veräußerung die Schriftform oder die Textform bestimmt werden. 
 

§ 99  VVG Zwangsversteigerung, Erwerb des Nutzungsrechts 
 

Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der Zwangsversteigerung über oder erwirbt ein Dritter 
auf 
Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses die Berechtigung, 
versicherte 
Bodenerzeugnisse zu beziehen, sind die §§ 95 bis 98 entsprechend anzuwenden. 
 

§ 215  VVG Gerichtsstand 
  

(1)  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
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Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen den 
Versicherungsnehmer ist dieses Gericht ausschließlich zuständig. 

(2)  § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen Partei nicht anzuwenden. 
(3)  Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den Fall, dass der Versicherungsnehmer nach 

Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verlegt 
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 

§ 13  ZPO Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes 
 
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt. 
 

§ 17  ZPO Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen 
 

(1)  Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, 
Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die 
als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes 
ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird. 

(2)  Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, 
Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes. 

(3)  Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in 
anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig. 
 

§ 21  ZPO Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung 
 
Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, 
von der 
aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den 
Geschäftsbetrieb 
der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich 
befindet. 
 

§ 29  ZPO Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes 
 

(1)  Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes 
zuständig, 
an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. 

(2)  Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien 
Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuches bezeichneten Gewerbebetreibenden gehören, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 


